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Impressum

1. In § 1 S. 1 werden die Worte „§ 5a 
 BewachV“ durch die Worte „§ 9 BewachV“ 
ersetzt.

2. In § 1 S. 2 werden die Worte „Kenntnis-
se über für die Ausübung dieser Tätigkei-
ten notwendigen rechtlichen Vorschriften 
und fachspezifischen Pflichten und Befug-
nisse sowie deren praktische Anwendung 
in einem Umfang verfügen, die ihnen die 
eigenverantwortliche Wahrnehmung dieser 
Wachaufgaben ermöglichen.“ durch die 
Worte „die für die eigenverantwortliche 
Wahrnehmung der Bewachungsaufgaben 
erforderlichen Kenntnisse über die dafür 
notwendigen rechtlichen Vorschriften und 
fachbezogenen Pflichten und Befugnisse 
sowie deren praktische Anwendung erwor-
ben haben.“ ersetzt.

3. In der Überschrift zu § 3 werden nach 
dem Wort „Berufung“ die Worte „und 
 Abberufung“ eingefügt.

4. In § 9 Abs. 2 werden die Worte „§ 5c 
Abs. 1 BewachV“ durch die Worte „§ 11 
Abs. 1 BewachV“ ersetzt.

5. In § 9 Abs. 6 S. 1 werden die Worte „§ 4 
BewachV“ durch die Worte § 7 i.V.m. An-
lage 2 BewachV“ ersetzt.

6. In § 9 Abs. 6 S. 2 werden die Worte  
„§ 5a Abs. 3 i. V. m. § 4 BewachV“ durch 
die Worte „§ 9 Abs. 2 i.V.m. § 7 und An-
lage 2 BewachV“ und die Worte „§ 4 Satz 
1 Nr. 1 und 5 BewachV“ durch die Worte 
„§ 7 Nr. 1 und 6 BewachV“ ersetzt.

7. In § 10 Abs. 1 werden die Worte  
„§ 4 BewachV“ durch die Worte  
„§ 7 BewachV“ ersetzt.

8. In § 11 werden die bisherigen Absätze 2 
und 3 durch die folgenden neuen Absätze 
2 bis 4 ersetzt:
„(2) Der schriftliche Prüfungsteil ist bestan-
den, wenn die Leistungen mindestens mit 
ausreichend bewertet wurden. Dies ist der 
Fall, wenn der Prüfungsteilnehmer mindes-
tens 50 Prozent der zu vergebenden Ge-
samtpunkte erzielt hat.
(3) Der mündliche Prüfungsteil ist bestan-
den, wenn die Leistungen mindestens mit 
ausreichend bewertet wurden. Dies ist der 

Fall, wenn mindestens 50 Prozent der zur 
vergebenden Gesamtpunkte für die münd-
liche Prüfung erreicht werden.
(4) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, 
wenn der Prüfungsteilnehmer beide Prü-
fungsteile bestanden hat.“

9. In § 12 werden die bisherigen Absätze 1 
und 2 durch die folgenden neuen Absätze 
1 und 2 ersetzt:
„(1) Der schriftliche Prüfungsteil ist bestan-
den, wenn die Leistungen mindestens mit 
ausreichend bewertet wurden. Dies ist der 
Fall, wenn der Prüfungsteilnehmer in den 
geprüften Bereichen jeweils mindesten 50 
Prozent der erreichbaren Punkte erzielt.
(2) Der mündliche Prüfungsteil ist bestan-
den, wenn die Leistungen mindestens mit 
ausreichend bewertet wurden. Dies ist der 
Fall, wenn der Prüfungsteilnehmer mindes-
tens 50 Prozent der erreichbaren Punkte 
erzielt hat.“

10. In § 13 Abs. 4 werden die Worte „Be-
scheinigung nach Anlage 4 der BewachV“ 
durch die Worte „Bescheinigung nach An-
lage 3 der BewachV“ ersetzt.

11. § 14 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 14 Prüfungswiederholung
Die Prüfung darf wiederholt werden.“

12. Die Änderungen treten am 1. Januar 
2020 in Kraft.

Gera, 24. September 2019

gez. Dr. Ralf-Uwe Bauer
Präsident

gez. Peter Höhne
Hauptgeschäftsführer

Änderung der Prüfungsordnung 
für die Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera hat 
am 24. September 2019 auf Grund von §§ 1 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Rege-
lung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I 
S. 920), das zuletzt durch Artikel 93 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 34a Gewerbeordnung (GewO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch 
Artikel 5 Absatz 11 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden 
ist, und der §§ 9, 10 und 11 Abs. 8 der Bewachungsverordnung (BewachV) in der Fas-
sung vom 3. Mai 2019 (BGBl. I S. 692), zuletzt geändert durch Art. 2 der Verordnung 
zur Einführung einer Verordnung über das Bewacherregister und zur Änderung der 
Bewachungsverordnung vom 24. Juni 2019 (BGBl. I S. 882), folgende Änderung der 
Prüfungsordnung beschlossen:


